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Ablaufschema zum assistierten Suizid im Freiheitsentzug

Gesuch der inhaftierten Person

Vorprüfung der einweisenden 
Behörde (Vollzugsbehörde)

Ordentliches Verfahren Abweisende Verfügung

Klarer Fall: mangelnde Urteilsfähigkeit, mangelnde Ernsthaftigkeit des Gesuchs.
Bei Zweifeln an den VSS für die Suizidhilfe ist das ordentliche Verfahren zu durchlaufen!

Unklarer Fall / SV spricht indiziell für die 
Ernsthaftigkeit des Gesuchs eines Urteilsfähigen

Rechtsmittelweg

Gutheissung

Keine 
Suizidhilfe

AbweisungEinholung schriftliches 
Gutachten bei externer 

sachverständiger Person

Keine 
Suizidhilfe

Keine Anfechtung

Verfügung (einweisende 
Behörde): VSS Suizidhilfe 

liegen nicht vor
Rechtsmittelweg

Keine 
Suizidhilfe

AbweisungVerfügung (einweisende 
Behörde): VSS Suizidhilfe

liegen vor

GutheissungBeizug Suizidhilfeorganisation 
durch inhaftierte Person

Abklärungen der 
Suizidhilfeorganisation 

nach deren Statuten

Ausstellung 
Rezept NaP durch 

externen Arzt

Bestimmung Sterbeort durch 
einweisende Behörde

Intra muros

Extra muros

Assistierter 
Suizid

2021 © Schweizerisches Kompetenzzentrum für den Justizvollzug SKJV   


	Foliennummer 1

